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WIEDEREINTRITT
IN DIE KIRCHE

Bistum Trier
Bischöfliches Generalvikariat Trier
Abteilung Pastorale Grundfragen
Verkündigung und Ökumene

Mustorstr. 2, 54290 Trier
katechese@bistum-trier.de
Tel.: 0651 7105 434

Saarbrücken
Kirche der Jugend eli.ja
Hellwigstr. 15, 66121 Saarbrücken

Jugendpfarrer Thomas Hufschmidt: 
thomas.hufschmidt@bistum-trier.de 
Tel.: 0681 9681 0938

Neunkirchen
Momentum Kirche am Center 
Bliespromenade 1, 66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 1799 567

Pfarrei St. Josef - St. Johannes  
Karcherstraße 49, 66539 Neunkirchen
Pfarrer Clemens Kiefer: 
clemens.kiefer@bistum-trier.de, Tel.: 0175-1187668

WWW.BISTUM-TRIER.DE

Koblenz
Kommunität der Arnsteiner Patres
Jesuitenplatz 4, 56068 Koblenz

koblenz@sscc.de 
Tel.: 0261 9126 30

Trier
Dominformation Trier
Liebfrauenstr.12, Ecke Domfreihof, 54290 Trier

Dekanatsreferentin Katja Bruch: 
katja.bruch@bgv-trier.de
Tel.: 0651 9794 193 / Mobil: 0171 2276 233

Püttlingen
Geistliches Zentrum
Völklinger Str. 197, 66346 Püttlingen

Pastoralreferent Holger Sturm: 
holger.sturm@bgv-trier.de
Tel.: 06898 6940 962 / Mobil: 0151 1225 7261



Die Kirche freut sich sehr, wenn Sie sich 
dazu entschließen, wieder einzutreten!
Wir stehen Ihnen bei diesem Schritt gerne zur Seite.

Ein Kirchenaustritt ist keine unwiderrufliche Entscheidung.  
Immer wieder kehren Menschen zurück. Herzlich willkommen 
jede und jeder! Die Gründe für eine solche Rückkehr sind viel-
fältig: Manchmal ist es die Begegnung mit anderen Christinnen 
und Christen, manchmal die Geburt eines Kindes, der Wunsch 
nach einer kirchlichen Eheschließung – oder andere Erfahrungen 
im Leben bzw. in der näheren oder weiteren Umgebung  
wecken die Frage nach Religion, Glauben und Kirche neu und 
anders als früher. Erster Ansprechpartner ist in der Regel der 
zuständige Pfarrer. Sie können aber mit jeder Seelsorgerin und 
jedem Seelsorger Ihres Vertrauens Kontakt aufnehmen. 

Ansprechpersonen für Ihren Wiedereintritt
in Koblenz, Neunkirchen, Saarbrücken oder Trier finden 

Sie auf der Rückseite unter den Kontaktdaten.

Häufig gestellte Fragen
Kann ich bei dem Amt wieder eintreten, bei dem ich auch 
meinen Austritt erklärt habe?
Nein, denn die Wiederaufnahme kann Ihnen eine staatliche Be-
hörde nicht gewähren – das kann nur die Kirche selbst tun. Sie 
müssen sich also auf jeden Fall an eine katholische Seelsorgerin 
oder einen katholischen Seelsorger wenden.

Ist für die Wiederaufnahme eine Vorbereitung nötig?
Meist können Sie recht kurzfristig wieder in die Kirche aufge-
nommen werden, eine spezielle Vorbereitungszeit ist dafür nicht 
vorgesehen. In der Regel werden Sie mit Ihrem Pfarrer oder 
einer anderen Seelsorgerin bzw. einem anderen Seelsorger ein 
ausführliches Gespräch über Ihren Austritt und Wiedereintritt 
führen. Vielleicht ist es in Ihrer Situation hilfreich, wenn die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger Sie mit mehreren Gesprächen  
über eine gewisse Zeit begleitet. Wenn Sie mehr über den 
Glauben erfahren möchten oder sich Unterstützung dabei wün-
schen, in der Kirche wieder heimisch zu werden, können Sie in 
diesen Gesprächen auch besprechen, welche Möglichkeiten es 
dafür gibt, wie etwa einen Glaubenskurs oder eine Gruppe der 
Gemeinde.

Kostet der Wiedereintritt etwas?
Für den Wiedereintritt selbst fallen keine Kosten oder Gebüh-
ren an. Sobald Sie der katholischen Kirche wieder angehören, 
sind Sie gegebenenfalls (wieder) verpflichtet, Kirchensteuer 
zu zahlen. Für die Zeit, die Sie ausgetreten waren, müssen Sie 
keine Kirchensteuer nachzahlen.

Wie läuft die Wiederaufnahme ab?
Zu Beginn führen Sie ein Gespräch mit einer Seelsorgerin  
oder einem Seelsorger. Diese bzw. dieser erbittet dann in einem 
Brief an den Bischof Ihre Wiederaufnahme. An Dokumenten 
benötigen Sie dazu einen aktuellen Taufschein und eine  
Bescheinigung über Ihren Kirchenaustritt. Sobald der Bischof 
oder sein Stellvertreter zugestimmt hat, bestätigen Sie vor Ihrer 
Seelsorgerin oder Ihrem Seelsorger Ihren Wunsch, der Kirche 
wieder anzugehören. Dies kann ganz einfach in einem persön-
lichen Gespräch im Pfarramt geschehen oder im Rahmen eines 
kleinen Gottesdienstes. Wie Sie diesen Schritt gestalten können, 
besprechen Sie am besten mit der Seelsorgerin oder dem Seel-
sorger, die bzw. der Sie beim Wiedereintritt begleitet. Die Infor-
mation über Ihren Wiedereintritt wird dann an die zuständigen 
kirchlichen und staatlichen Meldestellen weitergeleitet.

Muss ich nochmal getauft oder gefirmt werden?
Nein – wenn Sie getauft sind, gilt das lebenslang. Die Taufe 
muss und kann nicht wiederholt werden, auch wenn Sie aus 
der Kirche ausgetreten waren. Das Gleiche gilt für die Firmung. 
Wenn Sie allerdings noch nicht gefirmt sind, ist es sinnvoll, im 
Zusammenhang mit dem Wiedereintritt darüber nachzudenken.  
Sprechen Sie Ihre Seelsorgerin oder Ihren Seelsorger darauf an!




